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1. Hintergrund 

Dieses Preisblatt betrifft die Pflanzenpass-Betriebskontrollen bezüglich sämtlicher pflanzenpasspflichti-
ger Ware (ausser Pflanzkartoffeln) und die Betriebskontrollen für die Vermehrungsmaterialanerken-
nung bei Obstgehölzen und Reben. Die Gebühren in Bezug auf die Pflanzkartoffeln sind in diesem Do-
kument nicht aufgeführt. 

Für die Labordiagnosen von systematischen Proben («Routineproben»), die im Rahmen des Pflanzen-
pass-Systems und der Vermehrungsmaterialanerkennung (Zertifizierung) genommen werden, wird 
vom BLW oder von der vom BLW mandatierten Kontrollorganisation Veriplant AG eine Gebühr nach 
Aufwand erhoben1. 

Für die Labordiagnose von Proben, die aufgrund eines Verdachts auf Auftreten eines besonders ge-
fährlichen Schadorganismus genommen wurden (Verdachtsproben), wird dagegen keine Gebühr ver-
rechnet. 

In diesem Preisblatt sind die Höhen der Gebühren aufgeführt, die den Betrieben verrechnet werden. 
Diese entsprechen 50 % der effektiven Kosten für die Labordiagnose (die restlichen 50 % werden vom 
Bund übernommen). Der Zeitaufwand für die Probenahme ist in diesen Gebühren nicht enthalten und 
wird separat verrechnet (vgl. Gebührenreglement der Veriplant AG). 

2. Labordiagnosen durch Agroscope in Bezug auf den Pflanzenpass 

Bezeichnung der Labordiagnose Gebühr 

Proben betreffend Xylella fastidiosa für sensitive Wirtspflanzen 
(gemäss Merkblatt Nr. 18 des EPSD2) 

28.- CHF pro Pflanzenart 

 
1  Siehe Gebührenreglement vom 1. Juni 2024 der Veriplant AG sowie die Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 

16. Juni 2006 (SR 910.11). 
2  Merkblatt Nr. 18 «Voraussetzungen für die Produktion von Wirtspflanzen von Xylella fastidiosa» unter www.pflanzengesundheit.ch > Handel mit 

Pflanzen und pflanzlichem Material > Zugelassene Betriebe > Weiterführende Informationen 

http://www.pflanzengesundheit.ch/
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Proben betreffend das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (To-
bamovirus fructirugosum) für Saatgut von Solanum lycopersi-
cum und Capsicum annuum (gemäss Merkblatt Nr. 25 des 
EPSD3) 

Bei Saatgutbeprobung: 29.- CHF pro 
Pflanzen-Sorte 
 
Bei Mutterpflanzenbeprobung4: 29.- 
CHF pro Mischprobe 

 

3. Labordiagnosen durch externe Labore in Bezug auf den Pflanzenpass 

Für Labordiagnosen, die durch externe Labore (d.h. anders als Agroscope und WSL) durchgeführt 
werden, werden durch die externen Labore 50 % der effektiven Kosten den Betrieben verrechnet.  

Bezeichnung der Labordiagnose Gebühr 

Proben betreffend Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli und 
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans für Saatgut von Pha-
seolus vulgaris, welches für die landwirtschaftliche Gemüse-
produktion bestimmt ist 

50 % der effektiven Kosten5 

 

4. Labordiagnosen durch Agroscope in Bezug auf die Vermehrungsmaterialan-
erkennung («Zertifizierung») von Obstgehölzen und Reben 

Bezeichnung der Labordiagnose Gebühr  

Altrebenbestand (Blatt- und Holzproben bei Reben), ELISA-
Labordiagnostik 

Grundtarif 1-10 Proben: 300.- CHF 
 
Je zusätzliche 10 Proben: 40.- CHF 

Virennachtestungen (Blatt- und Holzproben bei Reben), 
ELISA-Labordiagnostik mit Mischproben à 3 Pflanzen 

6.- CHF pro Mischprobe 

Bodenproben (bei Steinobstgehölzen und bei Reben) 250.- CHF pro Probe 

 

5. Labordiagnosen durch externe Labore in Bezug auf die Vermehrungsmateri-
alanerkennung («Zertifizierung») von Obstgehölzen und Reben 

Für Labordiagnosen, die durch externe Labore (d.h. anders als Agroscope und WSL) durchgeführt 
werden, werden durch die externen Labore 50 % der effektiven Kosten den Betrieben verrechnet.  

Bezeichnung der Labordiagnose Gebühr 
Phytoplasmen (Apfeltriebsucht, Birnenverfall und Europäi-
sche Steinobstvergilbungskrankheit bei Obstgehölzen), 
qPCR-Labordiagnostik mit Blattmischproben (je 10 Blätter 
von 9 Bäumen) 

50 % der effektiven Kosten6 

 
3  Merkblatt Nr. 25 «Voraussetzungen für die Produktion von Samen von Solanum lycopersicum (Tomaten) und Capsicum annuum (Pepe-

roni/Paprika)» unter www.pflanzengesundheit.ch > Handel mit Pflanzen und pflanzlichem Material > Zugelassene Betriebe > Weiterfüh-
rende Informationen 

4  Eine Beprobung der Mutterpflanzen ist nur erlaubt, wenn pro Sorte 30 oder weniger als 30 Mutterpflanzen vorhanden sind. 
5  Im Jahr 2023 wurden zwischen ca. 240.- und 600.- CHF pro Probe den Betrieben verrechnet; Änderungen sind vorbehalten. 
6  Im Jahr 2023 wurden 17.50 CHF pro Labordiagnostik den Betrieben verrechnet (bei mindestens 30 Labordiagnosen); Änderungen sind 

vorbehalten. 

http://www.pflanzengesundheit.ch/
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Sharka (Plum Pox Virus) bei Steinobstgehölzen, ELISA-Lab-
ordiagnostik mit Blattmischproben (je 4 Blätter von 3 Bäu-
men) 

50 % der effektiven Kosten7 

Illarviren (Prunus Necrotic Ringspot Virus und Prune Dwarf 
Virus) bei Steinobstgehölzen (Saatgutbäume), ELISA-Lab-
ordiagnostik mit Blattmischproben (je 4 Blätter von 3 Bäu-
men) und Samenproben (pro 5 Samen von geöffneten Stei-
nen) 

50 % der effektiven Kosten8 

 

6. Genehmigung 

Das Preisblatt wurde am 22. Mai 2025 genehmigt und ersetzt die Version vom 7. Februar 2025. 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

sig. Gabriele Schachermayr 
Vizedirektorin 

 
7  Im Jahr 2023 wurden 6.- CHF pro Labordiagnostik plus 75.- CHF Grundgebühr pro Auftrag den Betrieben verrechnet; Änderungen sind 

vorbehalten. 
8  Im Jahr 2023 wurden bei Blattmischproben 12.- CHF pro Labordiagnostik auf zwei Viren, und bei Samenproben 10.- CHF pro Labordiag-

nostik auf zwei Viren den Betrieben verrechnet; Änderungen sind vorbehalten. 
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